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Vertraulich ! 

 

M i n i s t e r r a t s p r o t o k o l l  N r .  6 4  

vom 29. März 1921 

 

Anwesend: 

Bundeskanzler Dr. M a y r, Vizekanzler B r e i s k y, die Bundesminister Dr. G r i m m, 

H e i n l, Dr. P e s t a, Dr. R e s c h und Dr. G r ü n b e r g e r. 

 

Zugezogen: 

Vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft: Vizepräsident Dr. P a n t z 

   „                   „                 „   Heereswesen: Sektionschef M ü l l e r 

ferner zu Punkt 1: Polizeipräsident S c h o b e r 

           „  „ 6: vom Bundesministerium für Verkehrswesen: Sektionschef Dr. O n d r a c z e k 

           „       „    7: Generaldirektor für das Postwesen Sektionschef H o h e i s e l. 

 

Vorsitz: 

Bundeskanzler Dr. M a y r 

 

Dauer: 20.00 – 23.30 

 

Reinschrift (10 ½ Seiten), Konzept, unterfertigte Präsenzliste, zweifaches Stenogramm, kein 

Beschlussprotokoll  

 

I n h a l t: 

1. Eintreffen des vormaligen Kaisers in Ungarn. 

2. Novelle zum Zahntechnikergesetz; Stellungnahme des Professorenkollegiums der 

medizinischen Fakultät der Universität Graz. 

3. Bestellung des Leiters des Kohlenversorgungsdienstes im Bundesministerium für 

Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten zum Präsidenten dieser Dienststelle. 

4. Verordnung des Bundesministeriums für Verkehrswesen über die Einführung einer 

Flagge für österreichische Kauffahrteischiffe. 

5. Finanzielle Verhandlungen mit der italienischen Regierung über finanzielle und 

Rechtsfragen auf Grund des Staatsvertrages von St. Germain. 
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6. Tagung der internationalen Donaukonferenz in Paris am 1. April d. J.; Instruktion für 

den österreichischen Vertreter. 

7. Ausgabe von Wohltätigkeitsmarken für das Jugendfürsorgewerk des 

Bundesministeriums für soziale Verwaltung. 

8. Novelle zum Wiederbesiedlungsgesetz. 

9. Gesetzesbeschluß des Landtages von Niederösterreich-Land über die Einhebung einer 

Abgabe vom Wertzuwachs von Liegenschaften durch die Gemeinden Niederösterreichs mit 

Ausschluß der Gemeinde Wr.-Neustadt. 

10. Gesetzesbeschluß des Gemeinderates der Stadt Wien als Landtag, womit einige 

Bestimmungen des Gesetzes vom 18. Dezember 1919, n. ö. L.G.Bl. Nr. 460, betreffend die 

Einhebung einer Gemeindeabgabe vom Wertzuwachse von Liegenschaften im Gebiete der 

Gemeinde Wien abgeändert werden. 

 

Beilagen: 

Beilage zu Punkt 3, Bundesminister für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten, ohne 

Zahl, Ministerratsvortrag (2 Seiten): Kohlenversorgungsdienst, Funktionsbezeichnung des 

Leiters 

Beilage zu Punkt 4, Bundesminister für Verkehrswesen, ohne Zahl, Ministerratsvortrag (1 

Seite): Verordnung des Bundesministeriums für Verkehrswesen über die Einführung einer 

Flagge für österreichische Kauffahrteischiffe; Verordnung (1 ½ Seiten) 

Beilage zu Punkt 6, Bundesminister für Verkehrswesen, ohne Zahl, Ministerratsvortrag (19 

Seiten): Tagung der Internationalen Donaukonferenz in Paris am 1. April d. J., Instruktion für 

den österreichischen Vertreter 

Beilage zu Punkt 7, Bundesminister für soziale Verwaltung, ohne Zahl, Ministerratsvortrag (3 

Seiten): Ausgabe von Wohltätigkeitsmarken für das Jugendfürsorgewerk des 

Bundesministeriums für soziale Verwaltung; Schrieben des Volksgesundheitsamtes an das 

Bundeskanzleramt vom 5. Mai 1921 (1 Seite) 

Beilage zu Punkt 8, Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft Zl. 4.352, 

Ministerratsvortrag (3 ½ Seiten): Entwurf eines Gesetzes betreffend die Abänderung und 

Ergänzung einiger Bestimmungen des Gesetzes vom 31. Mai 1919, St.G.Bl. Nr.310 über die 

Wiederbesiedlung gelegter Bauerngüter und Häusleranwesen; Gesetz (19 Seiten); 

Begründung (18 ½ Seiten) 

Beilage zu Punkt 9, Bundesminister für Finanzen Zl. 21.677, Ministerratsvortrag (2 ½ Seiten): 

Gesetzesbeschluss des Landtages von Niederösterreich-Land vom 18. Februar 1921 über die 
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Einhebung einer Abgabe vom Wertzuwachse von Liegenschaften durch die Gemeinden 

Niederösterreichs mit Ausschluss der Stadt Wiener Neustadt 

Beilage zu Punkt10, Bundesminister für Finanzen Zl. 24.677, Ministerratsvortrag (2 Seiten): 

Gesetzesbeschluss des Gemeinderates der Stadt Wien als Landtag vom 4. März 1921, womit 

einige Bestimmungen des Gesetzes vom 18. Dezember 1919, n.ö. L.G.Bl. Nr. 460, betreffend 

die Einhebung einer Gemeindeabgabe vom Wertzuwachse von Liegenschaften im Gebiete der 

Stadt Wien abgeändert werden.  

 

1. 

Eintreffen des vormaligen Kaisers in Ungarn. 

Der V o r s i t z e n d e teilt mit, daß laut zweier vor kurzem eingelangter Telegramme 

unseres Gesandten in Budapest der vormalige Kaiser Karl Samstag Abend in Steinamanger 

eingetroffen und beim dortigen Bischof abgestiegen sei. Der ungarische Ministerpräsident 

wäre dorthin berufen worden; sowohl er wie Oberst Lehar hätten dem Exkönig von der 

Durchführung seiner Absichten, den Thron zu besteigen, abgeraten. Nichtsdestoweniger wäre 

er Sonntag früh mittelst Automobils nach Budapest gereist. Reichsverweser Horthy sei dieser 

Tatsache vollkommen unvorbereitet gegenübergestanden und hätte nach einer längeren 

Besprechung den Exkönig zur Rückreise in die Schweiz veranlaßt. Während der Rückfahrt 

hätte sich letzterer jedoch entschlossen, im Lande zu bleiben; er soll sich gegenwärtig in 

Steinamanger befinden. In seinen Besprechungen mit Horthy soll von einer Zustimmung der 

französischen Regierung zur Rückkehr des Exkönigs die Rede gewesen sein. Der französische 

Vertreter in Budapest habe jedoch inzwischen in formeller Weise bekanntgegeben, daß die 

Alliierten sich der Rückkehr des Exkönigs auf den ungarischen Thron widersetzen. Hierüber 

sei Exkönig Karl aufgeklärt worden. 

Der V o r s i t z e n d e teilt zu dieser Sachlage ergänzend mit, daß er den zahlreichen, 

zwischenweilig im Außenamte erschienenen Pressevertretern habe bekanntgeben lassen, die 

österreichische Regierung werde alle zweckdienlichen Vorkehrungen treffen, um 

Rückwirkungen dieser Vorgänge auf Österreich zu verhindern. Zugleich werde eine 

Untersuchung eingeleitet werden, um klarzustellen, ob die Reise des Exkönigs nach Budapest 

über österreichisches Gebiet erfolgt sei; im bejahenden Falle würden die Verantwortlichkeiten 

festgestellt werden. 

In der sich hierüber entwickelnden Debatte, an der sich nahezu sämtliche 

Kabinettsmitglieder beteiligten, trat eine vollständige Übereinstimmung des Kabinetts mit der 

Auffassung des Regierungschefs zutage. Der den Beratungen zugezogene Polizeipräsident 
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von Wien wurde eingeladen, das in diesem Sinne Erforderliche ungesäumt zu veranlassen. 

Schließlich ermächtigt der Ministerrat den V o r s i t z e n d e n, bei den Ententevertretern 

dahin vorstellig zu werden, daß die voraussichtliche Ausreise des Exkönigs aus Ungarn nicht 

über österreichisches Gebiet erfolge. 

 

2. 

Novelle zum Zahntechnikergesetz; Stellungnahme des Professorenkollegiums der 

medizinischen Fakultät der Universität Graz. 

Vizekanzler B r e i s k y macht dem Ministerrat von einem Beschlusse des 

Professorenkollegiums der medizinischen Fakultät der Universität Graz Mitteilung, 

demzufolge sich diese Körperschaft der Denkschrift der österreichischen Ärzteorganisationen 

über die Novelle zum Zahntechnikergesetz vollinhaltlich anschließe und erkläre, daß an dem 

Erfordernis der Erwerbung des medizinischen Doktorgrades für die Ausübung jeglichen 

Zweiges der Heilkunde unbedingt festgehalten werden müsse. Redner fügt bei, das 

Professorenkollegium habe um Verständigung der Bundesregierung von diesem Beschlusse 

ersucht. 

Der Ministerrat nimmt nach einer kurzen Darstellung des Ministers Dr. R e s c h über den 

augenblicklichen Stand dieser Angelegenheit im Nationalrate die Mitteilungen des 

Vizekanzlers zur Kenntnis. 

 

3. 

Bestellung des Leiters des Kohlenversorgungsdienstes im Bundesministerium für Handel und 

Gewerbe, Industrie und Bauten zum Präsidenten dieser Dienststelle. 

B.-M. H e i n l gibt einen Überblick über die Entwicklung des Kohlenversorgungsdienstes 

im Bundesministerium für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten und führt aus, daß die 

Eigenart dieser Dienststelle die unmittelbare Unterordnung ihres Leiters unter den 

Ressortchef mit sich gebracht habe. Um die Besonderheit der Stellung dieses Funktionärs 

auch nach außen hin zum Ausdruck kommen zu lassen, beabsichtige Redner, den jeweiligen 

Leiter des Dienstes für die Dauer seiner Funktion mit dem Titel „Präsident des 

Kohlenversorgungsdienstes“ auszustatten. Da es sich hiebei lediglich um eine 

organisatorische Maßnahme im Bereiche des inneren Dienstbetriebes des Ministeriums 

handle, erscheine die Einholung einer Entschließung des Bundespräsidenten im Sinne des 

Artikels 65, Absatz 2, lit. b, des Bundes-Verfassungsgesetzes entbehrlich. 

Vizekanzler B r e i s k y leitet aus dem erwähnten Artikel die Schlußfolgerung ab, daß die 
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Bundesregierung nicht die Befugnis besitze, die ausdrücklich dem Bundespräsidenten 

vorbehaltene Schaffung und Verleihung von Berufstiteln im eigenen Wirkungskreise 

vorzunehmen; wohl aber erscheine Redner zur Erreichung des angestrebten Zweckes der Weg 

gangbar, daß der gegenwärtige Leiter des Kohlenversorgungsdienstes vom Ressortchef zum 

Präsidenten der Dienststelle bestellt werde. 

Da B.-M. H e i n l sich mit diesem Vorgange einverstanden erklärt, beschließt der 

Ministerrat im Sinne der vom Vizekanzler gegebenen Anregung. 

 

4. 

Verordnung des Bundesministeriums für Verkehrswesen über die Einführung einer Flagge für 

österreichische Kauffahrteischiffe. 

Über Antrag des B.-M. Dr. P e s t a genehmigt der Ministerrat die Erlassung einer 

Verordnung des Bundesministeriums für Verkehrswesen im Einvernehmen mit den 

Bundesministerien für Äußeres sowie für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten über die 

Einführung einer Flagge für österreichische Kauffahrteischiffe, knüpft jedoch diese 

Genehmigung an die Bedingung, daß vor Erlassung dieser Verordnung noch ein 

Einvernehmen mit dem Verfassungsdienste des Bundeskanzleramtes hergestellt werde. 

 

5. 

Finanzielle Verhandlungen mit der italienischen Regierung über finanzielle und Rechtsfragen 

auf Grund des Staatsvertrages von St. Germain. 

Über Antrag des V o r s i t z e n d e n stimmt der Ministerrat der Entsendung zweier 

Vertreter des Bundesministeriums für Finanzen und eines Vertreters des Bundesministeriums 

für Justiz nach Rom zur Führung von Verhandlungen über Fragen finanzieller und rechtlicher 

Natur auf Grund des Staatsvertrages von St. Germain zu. Die Führung dieser Verhandlungen 

wird dem österreichischen Gesandten in Rom übertragen, dem entsprechende Instruktionen, 

insbesondere rücksichtlich der Austragung einiger das Land Tirol betreffender 

Angelegenheiten zu erteilen sein werden. 

 

6. 

Tagung der internationalen Donaukonferenz in Paris am 1. April d. J.; Instruktion für den 

österreichischen Vertreter. 

Sektionschef Dr. O n d r a c z e k berichtet, daß die internationale Donaukonferenz am 1. 

April d. J. in Paris zu einer neuen Tagung zusammentrete, bei welcher der in den Pariser 
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Beratungen vom 1. Anglist bis 16. November 1920 vereinbarte Entwurf der neuen 

D o n a u a k t e der 2. Lesung unterzogen werden solle. Für diese Beratungen bedürfe die 

nach Paris zu entsendende österreichische Delegation in einer Reihe von Fragen 

grundsätzlicher Natur besonderer Weisungen des Ministerrates. Die in Betracht kommenden 

Punkte seien zwischen den beteiligten Bundesministerien in einer Reihe von 

interministeriellen Besprechungen erörtert worden, wobei sich eine vollkommene 

Übereinstimmung der Meinungen ergeben habe. 

1. Die erste Frage grundsätzlicher Natur betreffe die Stellungnahme, zu der Frage der 

Unterfertigung der zu vereinbarenden Donauakte. Im Sinne des Artikels 304 des 

Staatsvertrages von St. Germain und der analogen Artikel der Friedensverträge von 

Versailles, Neuilly und Trianon sei das endgültige Statut für das internationale Donaunetz von 

einer Konferenz der alliierten und assoziierten Staaten auszuarbeiten; Deutschland, 

Österreich, Ungarn und Bulgarien seien verpflichtet, das von der Konferenz ausgearbeitete 

Statut für sich als rechtsverbindlich anzuerkennen, ohne aber ein Stimmrecht bei den 

Beratungen der Konferenz zu besitzen. 

Die Frage der Signatareigenschaft der ehemaligen Zentralmächte sei von der 

österreichischen Delegation bereits in den ersten Pariser Verhandlungen aufgeworfen worden, 

indem sie dagegen Einsprache erhob, daß etwa unter Signatarstaaten nur die in der Konferenz 

mit Stimmrecht vertretenen Mächte verstanden werden. Der Vorsitzende der internationalen 

Donaukommission habe hierauf die Erklärung abgegeben, daß seiner Auffassung gemäß die 

ehemals feindlichen Staaten zur Unterfertigung der Konvention werden aufgefordert werden, 

womit ihnen die Eigenschaft von Signatarstaaten und die Mitwirkung an der künftigen 

Fortbildung des internationalen Donaurechtes gesichert werden würde. Diesem Gedanken 

wurde durch eine Änderung des Preambules Rechnung getragen, welche die ehemaligen 

Zentralmächte als „Mitarbeiter“ der Donauakte bezeichnet. In einer Unterredung, die der 

österreichische Bevollmächtigte mit dem englischen Delegierten hatte, sei von letzterem die 

Frage aufgeworfen worden, ob Österreich sich bereit finden werde, die Konvention zu 

unterzeichnen, falls es hiezu eingeladen werde. Unser Bevollmächtigter beschränkte sich 

darauf, zu erklären, daß er diesfalls Weisungen seiner Regierung einholen müsse, jedoch der 

persönlichen Auffassung Ausdruck geben möchte, seine Regierung werde einer solchen 

Aufforderung Folge leisten, soferne die Konvention keinerlei Bestimmungen enthalten sollte, 

welche die Österreich im Friedensvertrage auferlegten Verpflichtungen verschärfen oder die 

diesem Staate aus dem Friedensvertrage erwachsenden Rechte beeinträchtigen; sollte die 

Rechtslage Österreichs in einem dieser Belange nachteilig beeinflußt sein, würde die 
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Unterzeichnung der Konvention voraussichtlich nur unter Vorbehalt jener Bestimmungen 

erfolgen können, gegen welche Bedenken der obenerwähnten Art sich ergeben. Der englische 

Bevollmächtigte ersuchte hierauf, ihm gelegentlich der 2. Lesung jene 

Konventionsbestimmungen mitzuteilen, gegen welche derartige Bedenken obwalten, damit er 

in die Lage versetzt werde, auf ihre Streichung oder entsprechende Abänderung hinzuwirken. 

Die interministerielle Konferenz habe sich einmütig dafür ausgesprochen, dem 

Ministerrate den Antrag zu unterbreiten, die österreichische Delegation zu einem Vorgehen 

im Sinne des vom österreichischen Bevollmächtigten in der Unterredung mit dem englischen 

Delegierten eingenommenen Standpunktes zu ermächtigen. Die Konferenz habe sich hiebei 

von der Erwägung leiten lassen, daß die Österreich durch die Unterfertigung der Donauakte 

eröffneten Vorteile, an der künftigen Fortbildung des internationalen Donaurechtes als 

gleichberechtigter Vertragsteil mitzuwirken, jene Nachteile weit überwiegen, die sich daraus 

ergeben könnten, daß Österreich zu dem durch den Friedensvertrag geschaffenen 

Verpflichtungstitel (Oktroi) noch den weiteren Verpflichtungstitel einer vertraglichen 

Bindung hinzufügt. 

2. Den zweiten Punkt bilden jene Bestimmungen des Konventionsentwurfes, die in ihrer 

gegenwärtigen Fassung geeignet sind, die Österreich im Friedensvertrage auferlegten 

Verpflichtungen zu verschärfen oder die ihm im Staatsvertrag zugebilligten Rechte zu 

beeinträchtigen und daher gegebenenfalls den Anlaß zu einem Vorbehalt bei der 

Unterfertigung des Vertragsentwurfes bieten. 

a) Die Regelung, welche die wasserwirtschaftlichen Anlagen im Entwurfe gefunden haben 

(Artikel XIII). 

Nach dem französischen Vorentwurf der Donau-Akte hätte das Recht der Uferstaaten, auf 

ihrem Gebiete wasserwirtschaftliche Anlagen zu errichten, eine Regelung finden sollen, 

welche, abweichend von den Bestimmungen des Artikels 298 des Staatsvertrages von St. 

Germain die Ausführung derartiger Anlagen von der vorherigen Genehmigung der 

Donaukommission abhängig machte und ihr das inappellable Entscheidungsrecht darüber 

einräumte, ob eine bestimmte Anlage geeignet sei, die Schiffahrt zu beeinträchtigen. Gegen 

diesen Vorentwurf und die nachfolgenden Abänderungsvorschläge Frankreichs habe die 

österreichische Delegation bereits bei der ersten Tagung der internationalen 

Donaukommission unter Berufung auf Artikel 298 Stellung genommen, mit ihrem Einspruche 

aber mangels der erwarteten Unterstützung von Seite der Nationalstaaten nicht durchdringen 

können. Die internationale Donaukommission habe vielmehr erklärt, daß Artikel 298 nur 

vorübergehenden Charakter besitze und nach Artikel 299 durch eine C o n v e n t i o n  
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g é n é r a l e  s u r  l e  r e g i m e  i n t e r n a t i o n a l  d e s  v o i e s  n a v i g a b l e 

ersetzt werden solle. Außerdem bestreiten die Großmächte die Anwendbarkeit des Artikels 

298 auf das Donaunetz aus dem Gesichtspunkte, weil dieses in der internationalen 

Donaukommission jene o r g a n i s a t i o n  s p é c i a l e besitze, deren Abgang die 

Voraussetzung für die Anwendbarkeit des Artikels 298 bilde. Die sich aus dieser Sach- und 

Rechtslage ergebende Schwäche des österreichischen Standpunktes lasse es geraten 

erscheinen, gelegentlich der zweiten Lesung der Donauakte neuerlich auf eine Abänderung 

des Artikel XIII des Donaustatuts einzuwirken, die unsere Interessen wasserwirtschaftlicher 

Natur wirksamer zu stützen und Österreich von dem Einfluß der internationalen 

Donaukommission unabhängiger zu stellen geeignet wäre. In dieser Hinsicht sei das 

interministerielle Komitee zu dem Antrage gelangt, Artikel XIII durch eine 

Eingangsbestimmung zu ergänzen, die das Recht der Uferstaaten zur Ausführung 

wasserwirtschaftlicher Anlagen ausdrücklich anerkennt, soferne diese Anlagen die 

Schiffbarkeit des Stromes nicht beeinträchtigen. Dabei wäre das Einspruchsrecht der 

internationalen Donaukommission gegen wasserwirtschaftliche Projekte auf den Fall zu 

beschränken, daß eine bestimmte Anlage darnach angetan sein sollte, die Schiffbarkeit des 

Stromes zu beinträchtigen. Dieser Vorschlag bezwecke insbesonders an Stelle des Begriffes 

Schiffahrt jenen der Schiffbarkeit des Stromes zu setzen, um wasserwirtschaftliche Anlagen, 

die der Schiffahrt nur geringfügige Beschränkungen in betrieblicher oder 

betriebsökonomischer Hinsicht auferlegen, wie beispielsweise das Passieren von Schleusen, 

von der Zustimmung der internationalen Donaukommission unabhängig zu machen. 

Sollten diese Vorschläge, für welche die Unterstützung Englands und der 

Tschechoslowakei anzustreben sein werde, Annahme finden, so könnte Österreich seine 

wasserwirtschaftlichen Interessen für zureichend gesichert erachten. In diesem Falle wäre von 

einem Vorbehalte bei Unterfertigung der Akte zweckmäßiger abzusehen, weil die 

Rechtsgrundlage unseres Einspruches voraussichtlich vom Völkerbund nicht anerkannt 

werden dürfte. Sollten die Bemühungen, die Angelegenheit in der vorgeschlagenen Weise zu 

regeln, jedoch erfolglos bleiben, würde es sich nach der Auffassung des interministeriellen 

Komitees hingegen empfehlen, zu Artikel XIII des Entwurfes einen Vorbehalt einzubringen. 

b) Erteilung eines Baumandates an dritte Uferstaaten (Art. XII). 

Die Pariser Donaukonferenz habe trotz mehrfacher Gegenvorstellungen der 

österreichischen Delegation daran festgehalten, daß die internationale Kommission berechtigt 

sein solle, Stromerhaltungs- und Verbesserungsarbeiten einem anderen Uferstaate zu 

übertragen, falls der zu deren Ausführung in erster Linie der[sic!] berufene Uferstaat 
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außerstande sein sollte, seiner Verpflichtung nachzukommen. Unsere Delegation wollte das 

Recht der Kommission in dem angenommenen Falle darauf beschränkt wissen, daß die 

Kommission die in Frage stehenden Strombauten entweder selbst ausführe oder mit ihrer 

Durchführung eine private Unternehmung betraue. Die Erteilung eines Baumandates an einen 

dritten Staat sei von Österreich, wegen der Gefahr zwischenstaatlicher Konflikte, als 

unzweckmäßige Lösung bekämpft und in rechtlicher Beziehung, gestützt auf Art. 297 des 

Staatsvertrages angefochten worden. Die Konferenz habe das ersterwähnte Bedenken 

unbeachtet gelassen, unseren Rechtsstandpunkt hingegen aus den Erwägungen, die bei 

Erörterung der wasserwirtschaftlichen Anlagen dargelegt wurden, als unstichhältig erachtet. 

Es dürfte sich bei der Schwäche unseres Rechtsstandpunktes kaum empfehlen, die erwähnte 

Bestimmung des Art. XII zum Anlasse zu nehmen, unsere Fertigung unter Vorbehalt 

abzugeben. Die österreichische Delegation werde es bei der bevorstehenden Tagung 

neuerdings versuchen, eine Abänderung dieser unliebsamen Bestimmung durchzusetzen; das 

interministerielle Komitee habe sich jedoch dafür ausgesprochen, vom Ministerrate die 

Genehmigung zu erbitten, daß im Falle der Erfolglosigkeit von einem Proteste abgesehen 

werde. 

c) Einrichtung eines Sonderregimes für schwierige Stromstrecken (Art. XXXII). 

Die Schwierigkeit, ein geeignetes Regime für die Eiserne Tor- und Kataraktenstrecke 

auszufinden, habe die Großmächte veranlaßt, einem jugoslawischen Vorschlage 

zuzustimmen, der der internationalen Donaukommission ein erhöhtes Maß von Ingerenz auf 

diesen technisch und navigatorisch schwierigen Stromabschnitt zu sichern geeignet ist. Der 

jugoslawische Delegierte, der ursprünglich jedes Sonderregime für diesen Stromabschnitt 

abgelehnt und dessen vollständige Gleichbehandlung mit den übrigen Donaustrecken 

gefordert hatte, habe seinen Vorschlag, mit welchem er den Wünschen der Großmächte 

entgegenkam, an die Bedingung geknüpft, daß auch für andere technisch schwierige 

Stromstrecken ein gleiches Sonderregime eingerichtet werde. Hiebei wurde insbesonders auf 

die Struden- und Kachletstrecke hingewiesen. Unsere Delegation hat diesen Antrag lebhaft 

bekämpft unter Hinweis darauf, daß keine jener Erwägungen, die für ein Sonderregime in der 

Eisernen Tor- und Kataraktenstrecke geltend gemacht worden seien, hinsichtlich der kurzen 

in Frage stehenden österreichischen Stromabschnitte zutreffen, daß ein solches Sonderregime 

sachlich unzweckmäßig wäre und unausgesetzte Konflikte zwischen der Sonderorganisation 

und dem Territorialstaate (Österreich), in dessen Stromstrecke diese Organisation als 

Fremdkörper empfunden werden müßte, heraufbeschwören dürfte. Die Konferenz habe in 

dem Bestreben, die jugoslawische Delegation für ihre grundsätzlichen Pläne zu gewinnen, 
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sich über die österreichischen Bedenken im allgemeinen hinweggesetzt und lediglich einige 

Abänderungen des jugoslawischen Vorschlages vorgenommen, welche seinem Antrage die 

ärgsten Schärfen benommen haben. Es wurde insbesondere davon abgesehen, dieses 

Sonderregime für obligatorisch zu erklären und lediglich dem Ermessen der internationalen 

Donaukommission anheimgegeben, ein solches Sonderregime für Stromstrecken einzurichten, 

die „natürliche Schiffahrtshindernisse außergewöhnlicher Natur“ aufweisen. Diese Änderung 

schwächen die österreichischen Bedenken wesentlich ab, wozu noch komme, daß die 

erwähnte Bestimmung eine Textierung erfahre, die ihre Anwendung auf unsere Verhältnisse 

undurchführbar erscheinen lasse. Da ein Einspruch Österreichs wieder auf Art. 297 des 

Staatsvertrages gestützt werden müßte, den die Großmächte auf die Donau für unanwendbar 

erklären und die erwähnten Abänderungen und Abschwächungen an dem jugoslawischen 

Vorschlag immerhin sehr wertvolle Handhaben bieten, die Einrichtung eines solchen 

Sonderregimes für einzelne österreichische Flußstrecken mit Aussicht auf Erfolg zu 

bekämpfen, glaubte das interministerielle Komitee den Beitritt zu dieser Bestimmung und die 

Abstandnahme von der Einbringung eines Vorbehaltes empfehlen zu sollen. 

d) Engere Cabotage. 

Rumänien, Jugoslawien und die Tschechoslowakei haben in der Pariser Konferenz den 

Antrag eingebracht, die engere Cabotage auf der internationalen Donau den Uferstaaten 

vorzubehalten und ihre Ausübung durch Schiffahrtsunternehmungen anderer Staaten von der 

Zustimmung des Territorialstaates abhängig zu machen. Dieser von der französischen 

Delegation aufgenommene Antrag wurde von Österreich lebhaft bekämpft unter Berufung auf 

Art. 292 des Staatsvertrages, der die unbeschränkte und vorbehaltlose Freiheit der Schiffahrt 

festgesetzt und lediglich zu Gunsten der alliierten und assoziierten Donauuferstaaten eine 

transitorische Ausnahme im Art. 293 eingeführt habe. Auch England, Griechenland und 

Belgien haben sich gegen eine solche Beschränkung der Schiffahrtsfreiheit ausgesprochen, 

weil sie in ihr eine Abänderung der Friedensverträge und ein Abgehen von den Grundsätzen 

des europäischen Völkerrechtes erblickten. Die Hartnäckigkeit, mit der insbesonders 

Rumänien und Jugoslawien auf der Aufnahme einer derartigen Bestimmung in das neue 

Donaustatut beharrten, habe die Bemühungen der freisinnigen Konferenzteilnehmer zur 

Erfolglosigkeit verurteilt. Nachdem mehrere Vermittlungsvorschläge abgelehnt worden 

waren, wurde schließlich eine diese Frage regelnde Bestimmung (Art. XXII) in den Entwurf 

der ersten Lesung aufgenommen, welche die Einrichtung regelmäßiger Personen- und 

Güterlinien zwischen Häfen eines und demselben alliierten und assoziierten Donauuferstaates 

durch Schiffahrtsunternehmungen dritter Staaten von der Zustimmung des in Frage 
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kommenden Uferstaates abhängig erklärt. Auch diese Fassung erscheine für Österreich nicht 

annehmbar, weil sie die im Art. 293 den ehemaligen Zentralmächten auferlegte Beschränkung 

der Verkehrsfreiheit aus einer zeitlichen in eine unbeschränkte umgewandelt und Österreich 

der Aussicht beraubt hätte, nach Ablauf von drei Jahren eine Beseitigung oder Milderung 

dieser Bestimmung unter Berufung auf Art. 330 des Friedensvertrages durchzusetzen. Auch 

die übrigen in der Konferenz vertretenen Staaten mit Ausnahme Frankreichs, Rumäniens, 

Jugoslawiens und der Tschechoslowakei haben diese Bestimmung des Entwurfes nur unter 

Vorbehalt angenommen und sich ihre endgültige Stellungnahme für die zweite Lesung 

reserviert. 

Die Rechtslage Österreichs in dieser Frage sei insolange vollkommen gesichert, als Art. 

292 des Staatsvertrages in Kraft steht. Bekanntlich besitzen jedoch die allgemeinen 

Bestimmungen der Friedensverträge, die das Rechtsregime der internationalen Wasserwege 

regeln, darunter auch Art. 292, bloß provisorische Rechtskraft, da sie gemäß Art. 299 durch 

eine allgemeine Vereinbarung (c o n v e n t i o n  g é n é r a l e) ersetzt werden sollen, die von 

den alliierten und assoziierten Mächten auszuarbeiten und vom Völkerbunde zu genehmigen 

ist. Der Entwurf dieser allgemeinen Vereinbarung, der zur Zeit den Gegenstand von 

Verhandlungen der in Barcelona tagenden Völkerbundskonferenz bildet, habe von einer 

meritorischen Lösung der Frage der engeren Cabotage abgesehen, und sich auf die bloß 

formale und negative Feststellung beschränkt, daß die Bestimmungen der c o n v e n t i o n  

g é n é r a l e auf die engere Cabotage keine Anwendung finden sollen. Die Regelung dieser 

Frage solle Vereinbarungen zwischen den beteiligten Staaten, den Schiffahrtsakten für die 

einzelnen, internationalen Wasserwege und den auf den einzelnen Strömen geltenden 

Gebräuchen unterlassen bleiben, wobei die Vertreter der Sukzessionsstaaten die ausdrückliche 

Erklärung abgegeben haben, daß sie nicht in der Lage seien, das vor dem Weltkrieg 

bestandene Gewohnheitsrecht als rechtsverbindlich anzuerkennen. Sollte die erwähnte 

Bestimmung der c o n v e n t i o n  g é n é r a l e die Genehmigung des Völkerbundes finden, 

woran kaum zu zweifeln sei, dann würde die Berufung auf Art. 292 keine wirksame Waffe für 

Österreich bieten, seinen Standpunkt bezüglich der kleinen Cabotage durchzusetzen. Es 

müsse bei dieser Sachlage daher in der zweiten Lesung der Donauakte danach getrachtet 

werden, die Aufnahme einer Bestimmung in das künftige Donauregime zu vermeiden, die 

Österreich dauernd von der Ausübung der kleinen Cabotage innerhalb der Grenzen der 

anderen Donauuferstaaten oder einer Gruppe derselben ausschließen würde. Österreich müßte 

sich dabei mit einem Kompromisse abfinden, das wenigstens die vitalsten Interessen der 

österreichischen Donauschiffahrt befriedigt. In dieser Richtung wäre zu empfehlen, für eine 
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Fassung des Cabotageartikels einzutreten, die jenen Lokalverkehr im Bereiche ein und 

desselben Uferstaates, der in Gelegenheitsfahrten oder in der Staffelfahrt solcher regelmäßiger 

Schiffskurse abgewickelt wird, die ihren Ausgangs- oder Endpunkt auf dem Gebiete eines 

anderen Uferstaates haben, von dem Cabotagevorbehalte ausschließt. Sollte auch dieser 

Vorschlag, für dessen Unterstützung die übrigen, von liberalen Anschauungen geleiteten 

Konferenzteilnehmer zu interessieren wären, abgelehnt und die im Entwurfe erster Lesung 

vorgesehene Regelung der Cabotagefrage von der Konferenz zum Beschluß erhoben werden, 

dürfte es sich in Würdigung der bedeutenden Interessen, die für die Donau-Dampfschiffahrts-

Gesellschaft in dieser Frage auf dem Spiele stehen, empfehlen, das Donaustatut nur unter 

Vorbehalt zu unterfertigen. Der Vorbehalt müßte sich diesfalls auf Art. 292 des 

Friedensvertrages und auf das geltende europäische Völkerrecht stützen; einen praktischen 

Verfolg würde er allerdings nur infolange besitzen, als die erwähnte Bestimmung des 

Friedensvertrages nicht durch eine gegenteilige Bestimmung der c o n v e n t i o n  

g é n é r a l e aufgehoben erscheint. Österreich könnte jedoch immerhin in dieser Frage auf 

eine Unterstützung Englands, Griechenlands und Belgiens rechnen und die Anmeldung eines 

Vorbehaltes mindestens im Zuge der Verhandlungen taktisch verwerten. Der Antrag des 

interministeriellen Komitees gehe in diesem Punkte also dahin, bei der Unterfertigung des 

Statutes einen formellen Protest einzubringen, falls der österreichische Standpunkt im Zuge 

der Beratungen nicht durchgesetzt werden sollte. 

e) Internationalisierung des Inn, der Salzach und der Mur (Art. II/I). 

In der Frage der Internationalisierung des Inn, der Salzach und der Mur habe eine mit den 

Vertretern der beteiligten Länder abgeführte Besprechung zu dem Ergebnis geführt, daß die 

Länder die in der Sitzung des Ministerrates vom 7. Dezember v. J. dargelegte ablehnende 

Haltung der österreichischen Delegation in Würdigung der in Betracht kommenden 

wasserwirtschaftlichen Interessen vollkommen billigen. Bei dieser Sachlage werde die 

österreichische Delegation in Paris nach wie vor mit allem Nachdruck darauf hinzuweisen 

haben, daß Inn, Salzach und Mur nicht als schiffbare Flüsse zu betrachten seien und demnach 

nicht unter die Begriffsbestimmung fallen, die Art. 291 für die dem internationalen 

Donauregime zu unterwerfenden Nebenflüsse ausstellt. Sollten die Bemühungen unserer 

Delegation, diesem Standpunkte zum Durchbruche zu verhelfen, erfolglos bleiben, würde es 

sich empfehlen, bei der Fertigung des Donaustatutes einen Vorbehalt zu machen, der sich auf 

die unrichtige Auslegung des Begriffes der Schiffbarkeit in Art. 291 des Friedensvertrages zu 

stützen hätte und Österreich die Möglichkeit wahren würde, eine Überprüfung dieser Fragen 

durch den Völkerbund in die Wege zu leiten. 
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3. Z u s a m m e n s e t z u n g  d e r  e u r o p ä i s c h e n  D o n a u k o m m i s s i o n .  

( A r t .  I V). Der aus der ersten Lesung hervorgegangene Entwurf der Donauakte habe an 

der Bestimmung des Art. 301 des Friedensvertrages festgehalten, demzufolge die europäische 

Donaukommission provisorisch bloß aus einem Vertreter Frankreichs, Englands, Italiens und 

Rumäniens zusammengesetzt werden solle. Eine Erweiterung ihrer Mitgliederzahl solle 

künftig durch einstimmigen Beschluß der in der Kommission vertretenen Staaten zuläßig sein, 

die Aufnahme neuer Staaten solle jedoch auf solche Staaten beschränkt bleiben, die 

hinreichende maritime und europäische Interessen an der Donaumündungsstrecke 

nachzuweisen in der Lage sind. Diese Bestimmung schließe Österreich wohl dauernd von der 

Anwartschaft aus, eine Vertretung in der europäischen Donaukommission eingeräumt zu 

erhalten. Mehrere in den Pariser Verhandlungen eingebrachte Anträge, der betreffenden 

Bestimmung eine elastischere Fassung zu geben, um auch den binnenländischen 

Donauuferstaaten die künftige Aufnahme in die Kommission zu ermöglichen, waren von 

keinem Erfolge begleitet. Die deutsche Delegation habe die vorgeschlagene Lösung mit dem 

Hinweise bekämpft, daß sie gegen die Bestimmungen der Friedensverträge verstoße, welche 

die Beibehaltung dieser Kommission in ihrem vor dem Kriege ausgeübten Befugnisse 

ausgesprochen haben. Dieser Standpunkt sei insbesondere vom englischen Delegierten als 

unzutreffend zurückgewiesen worden. Bei dieser Sachlage werfe sich die Frage auf, ob unsere 

Delegation in der zweiten Lesung dem deutschen Rechtsstandpunkte beizutreten und falls 

dieser abgelehnt werden sollte, einen Vorbehalt gelegentlich der Unterfertigung des Statutes 

einzubringen haben werde. Bei der nicht bezweifelnden Entschlossenheit der Großmächte, an 

ihrem Standpunkte festzuhalten, dürfte von dieser Taktik kaum ein sachlicher Erfolg zu 

erhoffen sein. Es schiene viel zweckmäßiger, einen Kompromißantrag vorzulegen, der unsere 

Interessen - unter Ausschaltung des Rechtsstandpunktes - möglichst zu schützen geeignet ist. 

Eine solche Lösung könnte darin gefunden werden, daß allen Uferstaaten, die nicht aus einem 

anderen Rechtstitel Sitz und Stimme in der europäischen Donaukommission haben, eine in 

einer festzusetzenden Reihenfolge (alphabetisch oder geographisch) wechselnde Vertretung 

eingeräumt wird. Die Zeiträume, in denen diese Uferstaaten zu wechseln hätten, wären nicht 

zu kurz zu bemessen, um die Arbeiten der Kommission nicht durch das Eingreifen von 

Mitgliedern nachteilig zu beeinflußen, die den Aufgaben der Kommission ferne stehen und 

sich erst im Laufe ihrer Mitarbeit die erforderlichen Sachkenntnisse aneignen müssen; eine 

drei- bis vierjährige Funktionsdauer dürfte diesem Gesichtspunkte gebührend Rechnung 

tragen. Innerhalb jeder dieser Perioden würden der Kommission neben den ständigen 

Mitgliedern zwei Delegierte der nicht ständig vertretenen Uferstaaten angehören; in jeder 
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dritten Funktionsperiode wären drei Vertreter der insgesamt sieben Uferstaaten zu berufen, 

um den Turnus keine allzulange Ausdehnung zu geben. Dieser Vorschlag strebe ein 

Kompromiß an zwischen dem Wunsche der Großmächte, eine Majorisierung der Vertreter der 

Seeinteressen durch die binnenländischen Uferstaaten in der Kommission auszuschließen, und 

jenem der Uferstaaten, an der Verwaltung der Mündungsstrecke teilzunehmen. Der englische 

Bevollmächtigte, dem diese rein persönliche Anregung der österreichischen Delegierten 

gelegentlich der ersten Pariser Konferenzen unterbreitet worden sei, erklärte, diesem Antrage 

persönlich sympathisch gegenüber zu stehen, sich jedoch vorbehalten zu müssen, die 

Auffassung seiner Regierung zu erforschen, um auf die Frage gelegentlich der zweiten 

Lesung zurückzukommen; doch glaube er damit rechnen zu dürfen, daß diese Lösung auf 

rumänischer Seite auf Widerstand stoßen wird. Die erwähnte Kompromißformel lasse den 

ziemlich aussichtslosen Rechtsstandpunkt, auf den sich die deutsche Delegation gestellt hat, 

fallen, eröffne hingegen den Großmächten einen Weg, die binnenländischen Uferstaaten in 

dieser Frage klaglos zu stellen, ohne ihren grundsätzlichen Standpunkt aufzuopfern. Der 

Mangel, der diesem Vorschlage anhafte, daß Österreich nicht ständig, sondern nur 

abwechselnd Sitz und Stimme in der europäischen Donaukommission hätte, würde sich durch 

eine Verständigung mit den deutschen Donauuferstaaten und mit Ungarn abschwächen lassen, 

welche die gegenseitige Wahrnehmung der Interessen in der Kommission während jener 

Zeitperioden sicherstellt, in denen der eine oder andere dieser Staaten nicht selbst vertreten 

ist. 

Der erwähnte Antrag würde auch eine Abänderung der Vorschrift des Art. VII des 

Entwurfes bedingen, welche die Aufhebung des Mandates der europäischen Kommission 

regelt und für diese ein internationales Abkommen zwischen allen in der Kommission 

vertretenen Staaten erfordert. Es würde zu praktischen Unmöglichkeiten führen, die 

Teilnahme an einer solchen Schlußfassung auf jene Uferstaaten zu beschränken, die auf 

Grund der vereinbarten Reihenfolge im Zeitpunkte einer solchen Vertragsabänderung zufällig 

Sitz und Stimme in der Kommission haben. Die zweckmäßigste Lösung dieser Frage 

bestünde darin, die Bestimmung des ersten französischen Entwurfes wieder herzustellen, die 

alle Signatarstaaten der Konvention zur Mitwirkung an einer solchen Vertragsabänderung für 

berechtigt erklärt. 

4. N e u t r a l i s i e r u n g  d e r  D o n a u  f ü r  K r i e g s s c h i f f e  ( A r t .  X X I). 

In den Pariser Beratungen hatte die französische Delegation einen Antrag eingebracht, der die 

dauernde Neutralisierung des internationalen Donaunetzes für Kriegsschiffe aller Staaten 

ausgesprochen hat mit Ausnahme der für Zwecke der Handhabung der Strompolizei und der 
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Verhinderung des Schmuggels notwendigen leichten Fahrzeuge. Dieser Antrag wurde von 

England und Italien wärmstens befürwortet. Rumänien gab die kategorische Erklärung ab, auf 

diese Lösung dermalen wegen der Bedrohung seiner östlichen Grenze nicht eingehen und für 

sich das Recht in Anspruch nehmen zu müssen, auf eigenem Gebiete Kriegshäfen 

einzurichten und eine Kriegsflotte in den eigenen Territorialgewässern zu unterhalten. Das 

gleiche Recht wollte Rumänien alle[sic!] übrigen Donauuferstaaten einräumen, die 

Nichtuferstaaten hingegen von diesem Rechte ausschließen. Das Einlaufen von 

Kriegsschiffen in die Territorialgewässer eines fremden Staates sollte im Sinne des 

rumänischen Antrages verboten sein, es sei denn, daß die fallweise Zustimmung des 

betreffenden Staates erteilt würde. Die früher erwähnten Großmächte haben die 

Stellungnahme Rumäniens mit der Erklärung beantwortet, daß sie sich im Falle der 

Ablehnung ihres auf die Neutralisierung der Donau abzielenden Vorschlages die volle 

Freiheit wahren müssen, ihre Seestreitkräfte gegen Befolgung der Seegebräuche auf der 

Donau verkehren zu lassen. Eine Einigung in dieser Frage konnte auf der Konferenz nicht 

erzielt werden; ihre Bereinigung sei darum der zweiten Lesung vorbehalten worden. Die 

Vertreter der ehemaligen Zentralmächte haben sich die Stellungnahme ihrer Regierungen für 

die zweite Lesung reserviert. In der interministeriellen Konferenz haben die Vertreter des 

Bundesministeriums für Heereswesen die Erklärung abgegeben, daß den Interessen 

Österreichs die Neutralisierung der Donau für Kriegsschiffe am besten entsprechen würde. 

Sollte diese abgelehnt werden, würde das Bundesministerium für Heereswesen den 

rumänischen Vorschlag dem englischen vorziehen; da sich unsere Interessen jedoch im 

gegenwärtigen Momente nicht vollkommen überblicken lassen und die von England 

vorgeschlagene Lösung in der Zukunft für Österreich unter Umständen eine wertvolle 

Unterstützung gegenüber Bedrohungen der Sukzessionsstaaten bilden könnte, lege das 

Bundesministerium für Heereswesen keinen Wert darauf, daß unsere Delegation für den 

rumänischen Vorschlag eintrete. Gegen eine Stellungnahme zu Gunsten Rumäniens scheinen 

übrigens sehr ernste taktische Erwägungen zu sprechen; die englische Delegation, die in der 

vorliegenden Frage in erster Linie interessiert sei, habe unsere Vertretung in Paris in 

werktätiger Weise unterstützt und sich vielfach für unsere Anträge mit aller Entschiedenheit 

eingesetzt; es stehe zu besorgen, daß diese wohlwollende Haltung der englischen Vertretung 

eine Abschwächung erfahren könnte, falls wir in der Frage der Neutralisierung uns gegen den 

englischen Antrag aussprechen. Es schiene daher am empfehlenswertesten, daß sich 

Österreich darauf beschränke, für die Neutralisierung der Donau einzutreten und falls diese 

Lösung abgelehnt werde, sich an der weiteren Beratung dieser Frage nicht beteiligt; sollte 
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mangels einer Einigung in merito von einer Seite beantragt werden, die Lösung der Frage des 

Kriegsregimes der Donau aus der Donaukonvention auszuschalten, würde es bei der 

gegebenen Sachlage wohl am zweckmäßigsten sein, einen solchen Antrag unsererseits zu 

unterstützen. 

5. ( S i t z  d e r  i n t e r n a t i o n a l e n  D o n a u k o m m i s s i o n .  ( A r t .  

X X X V). In der Frage des Sitzes der internationalen Donaukommission sei dem in der 

Sitzung des Ministerrates vom 7. Dezember 1920 erstatteten Berichte nur die Mitteilung 

nachzutragen, daß das Bundesministerium für Äußeres unsere diplomatischen Vertretungen in 

Bukarest, Belgrad und Prag angewiesen habe, in geeigneter Weise bei den Regierungen der 

Staaten, bei denen sie akkreditiert sind, dahin zu wirken, daß sie ihre Bevollmächtigten in der 

Pariser Konferenz anweisen, ihre Stimme zu Gunsten von Wien als Sitz der Kommission 

abzugeben. 

Der Ministerrat nimmt die Ausführungen des Referenten zustimmend zur Kenntnis und 

genehmigt seine Vorschläge als Richtlinien für das Vorgehen der österreichischen Delegation 

bei der bevorstehenden Tagung der Donaukonferenz. 

 

7. 

Ausgabe von Wohltätigkeitsmarken für das Jugendfürsorgewerk des Bundesministeriums für 

soziale Verwaltung. 

B.-M. Dr. R e s c h verweist auf die ungünstige finanzielle Lage des vom 

Bundesministerium für soziale Verwaltung ins Leben gerufenen Jugendfürsorgewerkes und 

erbittet sich die Ermächtigung, zur Herbeischaffung möglichst reichlicher Geldmittel für die 

staatlichen Waisenhäuser, die Kinderspitäler und die Pflegestätten für tuberkulöse Kinder, 

Wohltätigkeitsmarken ausgeben zu dürfen. 

Sektionschef H o h e i s e l erklärt, daß infolge der bestehenden technischen 

Schwierigkeiten und mit Rücksicht auf den eben in Gang befindlichen Vertrieb der 

Hochwassermarken erst Ende dieses Jahres an die Ausgabe derartiger Wohltätigkeitsmarken 

geschritten werden könnte. Redner nimmt dabei darauf Bezug, daß das vom Kabinettsrat mit 

Beschluß vom 28. Mai 1920 eingesetzte Komitee zur Vorbereitung der Einführung von 

Wohltätigkeitsmarken zu dem Vorschlage gelangt sei, alle als berücksichtigenswert erkannten 

Wohltätigkeitszwecke zusammenzufassen und für sie gemeinsam jährlich einmal eine 

besondere Gattung von Wohltätigkeitsmarken auszugeben. 

Der Ministerrat erklärt sich nach einer kurzen Debatte mit der Ausgabe von 

Wohltätigkeitsmarken für Zwecke des Jugendfürsorgewerkes grundsätzlich einverstanden und 
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überläßt die Zeit und Art der Durchführung dieser Aktion dem Einvernehmen der 

Bundesministerien für soziale Verwaltung und für Verkehrswesen. 

Gleichzeitig beschließt der Ministerrat, das Bundesministerium für Inneres und Unterricht 

anzuweisen, die aus dem Vertrieb der „Hochwasser“-Marken eingegangenen Beträge in seine 

Verwaltung zu übernehmen und dem Ministerrate nach gepflogenem Einvernehmen mit den 

Bundesministerien für Finanzen, für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten, sowie für 

Laud- und Forstwirtschaft konkrete Vorschläge über die Verteilung dieser Beträge zu 

erstatten. 

 

8. 

Novelle zum Wiederbesiedlungsgesetz. 

Vizepräsident Dr. P a n t z führt aus, daß das Wiederbesiedlungsgesetz vom 31. Mai 1919, 

das den ersten Schritt auf dem völlig neuen Gebiete der Bodenreform darstellte und sich auch 

auf keine ausreichenden Erfahrungen im Auslande zu stützen vermochte, bald nach seiner 

Kundmachung mehrfache Vorschläge zu seiner Abänderung und Ausgestaltung 

hervorgerufen habe. Das vormalige Staatsamt für Land- und Forstwirtschaft habe für den 

Anfang von einer Novellierung abgesehen, um zunächst die nötigen Erfahrungen aus der 

Praxis zu sammeln. Nunmehr erscheine es dem Bundesministerium für Land- und 

Forstwirtschaft an der Zeit, den sowohl von den gesetzgebenden Körperschaften als auch von 

den maßgebenden Faktoren in den Ländern vorliegenden Anträgen durch Novellierung des 

Gesetzes Rechnung zu tragen. Diesem Zwecke diene der dem Ministerrat vorliegende 

Gesetzentwurf. Bei Verfassung der Novelle habe darauf Bedacht genommen werden müssen, 

daß sich das Gesetz eben in voller Durchführung befinde und daher die Änderungen auf 

solche Verbesserungen beschränkt werden mußten, die sich schon für den Augenblick als 

zwingend notwendig herausgestellt haben. 

Redner erläutert sodann die wesentlichsten Neuerungen der Novelle und erbittet die 

Ermächtigung zur Einbringung der Vorlage im Nationalrat. 

Der Ministerrat erteilt die erbetene Ermächtigung. 

 

9. 

Gesetzesbeschluß des Landtages von Niederösterreich-Land über die Einhebung einer 

Abgabe vom Wertzuwachs von Liegenschaften durch die Gemeinden Niederösterreichs mit 

Ausschluß der Gemeinde Wr.-Neustadt. 

B.-M. Dr. G r i m m berichtet, daß der Landtag von Niederösterreich-Land in seiner 
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Sitzung vom 18. Februar d. J. eine teilweise Änderung des Landesgesetzes vom 23. Juni 

1920, L.-G.-Bl. Nr. 782, betreffend die Einhebung einer Abgabe vom Wertzuwachs von 

Liegenschaften durch die Gemeinden Niederösterreichs mit Ausnahme der Stadt Wr.-

Neustadt beschlossen habe. In dem Gesetzesbeschlusse gebe der Artikel I über die 

Zulässigkeit der rückwirkenden Einhebung der Wertzuwachsabgabe von allen Übertragungen 

seit Beginn des dem Gemeinderatsbeschlusse über die Einführung der Abgabe vorangehenden 

Kalenderjahres aus dem Grunde zu schweren Bedenken Anlaß, weil diese rückwirkende 

Unterwerfung von abgabepflichtigen Übertragungen unter die Abgabe angeordnet werde, 

ohne die Bestimmungen über die Haftungspflicht (§ 14 des Gesetzes) der durch die 

Rückwirkung der Abgabe geänderten Sachlage anzupassen. Letzterer Paragraph erkläre den 

Veräußerer einer Liegenschaft als zur Zahlung der Wertzuwachsabgabe verpflichtet und setze 

im Falle der Uneinbringlichkeit der Abgabe beim Veräußerer eine Haftung des Erwerbers bis 

zu 5 Prozent des Veräußerungspreises fest. Diese Haftungsbestimmung sei ohne weiters 

gerechtfertigt, wenn es sich um Übertragungsfälle handle, bei deren Vornahme die die 

Haftung vorsehende Bestimmung bereits in Kraft getreten war. Da die Zahlungspflicht des 

Veräußerers gleich bei der Übertragung geltend zu machen sei, werde sich der Erwerber im 

eigenen Interesse gegen die möglichen Folgen der Inanspruchnahme seiner Haftung schützen 

müssen und können. Anders liege die Sache dann, wenn ein Gemeinderatsbeschluß im Sinne 

der durch das Gesetz zu erteilenden Ermächtigung alle seit Beginn des vorangehenden 

Kalenderjahres vorgefallenen Übertragungen für abgabepflichtig erklärt. Dann werde die 

Zahlungspflicht des Veräußerers vielfach deshalb nicht geltend gemacht werden können, weil 

er nicht mehr auffindbar ist oder nicht mehr die Mittel zur Entrichtung der Abgabe hat, 

während der Erwerber auf Grund der Haftungsbestimmung herangezogen werden kann, 

obwohl er zur Zeit des Vertragsabschlusses von der unter Umständen erst fast zwei Jahre 

später erfolgenden Einführung der für ihn mit einer Haftungsverpflichtung verbundenen 

Wertzuwachsabgabe keine Kenntnis hatte und daher auch nicht in der Lage war, sich durch 

entsprechende vertragliche Bestimmungen gegen die Folgen der Uneinbringlichkeit der 

Abgabe beim Veräußerer zu schützen. Die Aufrechterhaltung der Haftung des Erwerbers in 

den Fällen einer Rückwirkung der Abgabe mit ihren wirtschaftlichen Folgeerscheinungen 

würde in den ganzen Liegenschaftsverkehr ein Moment der Unsicherheit bringen, welchem 

aus allgemeinen volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten entgegengetreten werden müsse, so 

daß wegen Gefährdung von Bundesinteressen die Erhebung eines Einspruches zu erfolgen 

hätte. 

Zu Bedenken gebe übrigens noch eine zweite Bestimmung des Gesetzesbeschlusses Anlaß, 
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wenn diese auch nicht so weit gehe, die Erhebung eines Einspruches zu rechtfertigen. Das in 

der gegenwärtigen Fassung mit 35 Prozent der Bemessungsgrundlage festgesetzte 

Höchstausmaß der Abgabe solle auf 50 Prozent hinaufgesetzt werden. Da der Stichtag für die 

Feststellung des Erwerbspreises auf den 1. Oktober 1910 verlegt werde, dürfte sich mit 

Rücksicht auf die Geldentwertung bei der überwiegenden Mehrzahl der Übertragungsfälle 

eine sehr bedeutende nominelle Wertsteigerung ergeben, welche vielfach den Höchstsatz der 

Abgabe zur Anwendung kommen lassen werde. Dies erscheine aber deshalb bedenklich, weil 

es sich angesichts der fortschreitenden Geldentwertung bei den Veräußerungspreisen nicht um 

tatsächliche Wertsteigerungen, sondern um einen nur scheinbaren Gewinn handle. Das 

Bundesministerium für Finanzen möchte daher das größte Gewicht auf die Beibehaltung des 

dermaligen Höchstsatzes von 35 Prozent legen, was durchaus nicht ausschließe, daß der 

Abgabenhöchstsatz im Falle einer günstigen Entwicklung des Geldwertes in einem späteren 

Zeitpunkte durch eine Novelle erhöht wird. 

Der sprechende Minister beantrage demnach, der Ministerrat wolle beschließen, daß gegen 

den erwähnten Gesetzesbeschluß des Landtages von Niederösterreich-Land Einspruch 

erhoben und daß das Bundesministerium für Finanzen ermächtigt werde, gelegentlich der 

Verständigung der Landesregierung für Niederösterreich-Land von der Beschlußfassung des 

Ministerrates über den Einspruch auch seine Bedenken gegen die Höhe des beschlossenen 

Höchstsatzes mitzuteilen. 

Der Ministerrat beschließt im Sinne des gestellten Antrages. 

 

10. 

Gesetzesbeschluß des Gemeinderates der Stadt Wien als Landtag, womit einige 

Bestimmungen des Gesetzes vom 18. Dezember 1919, n. ö. L.G.Bl. Nr. 460, betreffend die 

Einhebung einer Gemeindeabgabe vom Wertzuwachse von Liegenschaften im Gebiete der 

Gemeinde Wien abgeändert werden. 

Nach dem Antrag des B.-M. Dr. G r i m m sieht der Ministerrat von der Erhebung eines 

Einspruches gegen den Gesetzesbeschluß des Gemeinderates Wien als Landtag vom 4. März 

1921, womit einige Bestimmungen des Gesetzes vom 18. Dezember 1919, n. ö. L.G.Bl. Nr. 

460, betreffend die Einhebung einer Gemeindeabgabe vom Wertzuwachse von 

Liegenschaften im Gebiete der Gemeinde Wien abgeändert werden, ab und stimmt der 

sofortigen Kundmachung des Gesetzes zu. 
































































































































































